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Kolumne Kurz¬
nachrichten

Demenz und Suizidalität

Wenn Menschen mit einer Demenz davon reden, freiwillig aus dem
Leben zu scheiden, müssen Pfleger und Betreuer hellhörig werden.

Von Peter Weibel

Vor ein paar Tagen haben wir mit einer

Gruppe von Pflegefachpersonen ein
Seminar durchgeführt, das dem suizidalen

Bewohner im Pflegezentrum galt:
Wir erörterten Fragen, die jeden von
uns und oft täglich beschäftigen, die

kaum einfach und selten eindeutig zu
beantworten sind. Dabei ist vieles haften

geblieben, vor allem aber eines: Wie
schwer suizidale Äusserungen bei
dementen Bewohnern einzustufen sind -
und wie oft alarmierende Anrufe der

Pflegeverantwortlichen von psychiatrischen

Fachpersonen nicht ernst genug

genommen werden. Wenn, zum
Beispiel, ein Stationsarzt der Psychiatrie
bei einer Rückverlegung sagt, der
Patient sei dement, aber nicht suizidal,
dann ist das ein Satz, der nicht nur
verharmlost, sondern der auch nicht stimmen

kann. Ein dementer Patient kann
sehr wohl suizidal sein - die Frage ist,
wo er sich in einem demenziellen Pro-

zess befindet, ob er konkrete
Handlungsabsichten hat und ob er die Fähigkeit

hat, diese auch umzusetzen.
Jeder Versuch, diese Fragen zu
beantworten, führt durch brüchiges Grenzgebiet,

und natürlich können wir scheitern

dabei. Eine Kollegin hat dabei eine

gute Formulierung gefunden: Unser

Bauchgefühl gegenüber dem Bewohner

ist wichtig - das Gefühl für die Authentizität,

für die innere Nachvollziehbarkeit

einer suizidalen Äusserung. Wichtig

ist es, im abtastenden Gespräch zu
versuchen, vom Allgemeinen zum Kon¬

kreten zu gelangen, von einer vagen
Äusserung zum möglichen Konkreten
einer erdrückenden Lebenssituation,
einer schon gedachten Handlungsabsicht.
Der immer mögliche Irrtum liegt nur
eine Handbreite neben dem Bemühen,
eine akute Suizidalität zu ergründen
und einzuschätzen. Vor allem beim neu-

ropsychologisch eingeschränkten
Patienten. Wer es versucht, weiss das. Und

er weiss, dass jede diagnostische Richtlinie,

dass jede vermeintliche Regel
Lücken hat. So wie Kurt Marti das in einem
seiner Leichenreden-Gedichte auf den

Punkt gebracht hat:

und wir glaubten
wer immer
so redet
der tut es

nicht

er
aber

tats

Peter Weibel

ist Heimarzt im

Domicil
Baumgarten in Bern.

Daneben betätigt
er sich als Schriftsteller.

Alter
Recht auf Betreuung
Wenn ältere Menschen zu Hause leben,
sollen sie besser unterstützt werden.
Das fordert eine Studie der Paul-Schil-

ler-Stiftung. Eine Stiftung, die gemeinnützige

Werke aller Art schafft, betreibt
oder fördert. Konkret fordert die

Stiftung: Ältere und alte Menschen sollen
ein Recht auf Hilfe beim Einkaufen,
Kochen oder Putzen erhalten. Dieses

Recht müsse gesetzlich verankert werden,

findet Stiftungspräsident Herbert
Bühl. Kostenpflichtige Betreuung könnten

sich längst nicht alle Rentner leisten.

Dabei müsse das Ziel eigentlich
sein, dass Betagte möglichst lange zu
Hause lebten - auch aus Kostengründen.

Während linke Kreise die Stoss-

richtung der Studie begrüssen, geben
sich bürgerliche Politiker zurückhaltend.

Anstelle von gesetzlichen Grundlagen

bevorzugen sie Modelle auf privater

und unentgeltlicher Basis.

Tages-Anzeiger

Mängel nicht öffentlich machen
Die Berner Kantonsregierung lehnt es

ab, Mängel in Alters- oder Pflegeheimen
zu veröffentlichen, wie dies eine
grünliberale Grossrätin verlangt hatte. Zwar
müssen auch im Kanton Bern Altersund

Pflegeheime Mindestanforderungen

erfüllen. Hält aber eine Institution
die gesetzlichen Standards nicht ein,
wird dies nicht öffentlich. Das soll so

bleiben, sagt der Regierungsrat des Kantons

Bern. Eine solche Mängelliste würde

nur wenig aussagen über die tatsächliche

Qualität eines Heims. Die Liste sei

lediglich ein Arbeitsinstrument, das

sich mit neuen Einträgen seitens der

Aufsichtsbehörden sowie der
Pflegeinstitutionen dauernd verändere. Die Berner

Regierung ist der Ansicht, dass die

CURAVIVA 5 | 18


	Kolumne : Demenz und Suizidalität

